
Sexualdelikte und Alkoholismus
Die Behandlung der zweiten Themengruppe leitete 
Oberrichter K l a r  (Oberstes Gericht der DDR) mit 
einem Vortrag über Bedingungen, die die Begehung 
von Sexualdelikten begünstigen, und die Möglich
keiten, sie zu beseitigen oder unschädlich zu machen, 
ein. An zahlreichen Beispielen machte er deutlich, daß 
die Verletzung von Erzieherpflichten durch die Eltern 
sowie die Verletzung der Bestimmungen zum Schutze 
der Jugend durch Gaststättenpersonal und andere Per
sonen häufig festzustellende Bedingungen sind, die be
günstigend auf die Begehung von Sexualdelikten wir
ken. Klar berichtete auch von den Bemühungen der 
Gerichte, einzelne Verfahren mit den Bürgern eines 
Ortes oder Betriebes auszuwerten, um auch die gesell
schaftlichen Kräfte zum Kampf gegen diese Form der 
Kriminalität zu mobilisieren, insbesondere die begün
stigenden Bedingungen zu überwinden. So hat sich das 
Kreisgericht Potsdam-Stadt im Zusammenhang mit 
dem Verfahren gegen einen Erzieher, der einige seiner 
Schülerinnen unsittlich berührt hatte, mit der Abtei
lung Volksbildung in Verbindung gesetzt, um zu er
reichen, daß die Methoden der sexuellen Erziehung der 
Kinder und Jugendlichen überprüft werden. Es kam 
zur Bildung einer Kommission, der Pädagogen, Medi
ziner, Psychologen und Juristen angehörten und die 
Vorschläge zur Verbesserung der sexuellen Erziehung 
der Kinder und Jugendlichen machten. Hier werde 
deutlich, wie durch das organisierte Zusammenwirken 
der gesellschaftlichen Kräfte die Sexualkriminalität 
zurückgedrängt werden könne.
Ungenügend sei noch die Aufdeckung der Ursachen der 
Sittlichkeitsdelikte durch die Rechtspflegeorgane. Das 
sei aber für die schrittweise Überwindung der Sexual
kriminalität von großer Bedeutung. Deshalb müsse die 
Anleitung der Gerichte verbessert und deren Sach
kunde erhöht werden.
Prof. Dr. S c h w a r z  (Direktor der Universitäts-Ner- 
venklinik Greifswald), der über Sexualdelikte in foren
sisch-psychiatrischer Sicht sprach, führte aus, daß das 
Zusammenwirken der forensischen Psychiatrie und der 
Strafrechtsjustiz sich am eindrucksvollsten bei der Be
trachtung der Sexualdelikte demonstrieren lasse. Er 
wählte zwei Deliktsarten aus, die wegen ihrer Häufig
keit besonders wichtig erscheinen und bei denen die 
Täter in ihrer Mehrheit psychiatrisch begutachtet wer
den müssen: Unzucht mit Kindern (§176 Ziff. 3 StGB) 
und Exhibitionismus (§ 183 StGB).
Bei den wegen Unzucht mit Kindern aufgefallenen 
Tätern könne man drei Gruppen unterscheiden: Täter 
im Alter von 15 bis 25 Jahren, Täter im Alter von 
25 bis 55 Jahren und schließlich Täter im Alter von 55 
bis 85 Jahren. Betrachte man diese drei Gruppen unter 
dem Gesichtspunkt der gutachtlichen Diagnostik, so 
werde die Gruppe der Jugendlichen vom Schwachsinn 
vom Grade der Debilität bis zur Imbezillität bestimmt 
und die Altersgruppe von leichten bis schweren arte
riosklerotischen oder senilen organischen Hirnverän
derungen. Die Mittelgruppe (25 bis 55jährige) dagegen 
lasse kaum Abweichungen im Sinne einer echten psy
chischen Erkrankung erkennen, sondern bewege sich 
zwischen der Diagnose „neurologisch-psychiatrisch ohne 
Befund“ und dem breiten Feld der sog. Psychopathie 
verschiedenster Prägung, ohne daß aber die Voraus
setzungen des § 51 StGB erfüllt wären. Dagegen seien 
diese Voraussetzungen in der Regel bei der jugend
lichen Gruppe und der Altersgruppe vorhanden.
In der Erscheinung des jugendlichen Schwachsinnigen 
und des abgebauten Greises fänden sich gewisse Ähn
lichkeiten. Nur selten seien es hyprrsexuelle Männer, 
sondern eher sexuell unterwertige Gestalten. Dem

Schwachsinnigen fehle die Fähigkeit adäquater Objekt
beziehung. Schwierig seien die Täter der Mittelgruppe 
einzuschätzen, weil es sich oft um Männer handele, die 
selbst Kinder haben und eine normale Ehe führen. In 
vielen dieser Fälle bleibe das Tatmotiv völlig im dun
keln.
Hinsichtlich des Exhibitionismus stellte Schwarz fest, 
daß besonders die Häufung der Rückfälligkeit beacht
lich sei. Es seien Täter bekannt, die sechs- bis acht
mal wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses bestraft 
wurden. Daraus ergebe sich die schwierige Frage, ob 
in Fällen solcher sexuellen Abwegigkeit die Strafe 
überhaupt die Aufgabe der Umerziehung erfüllen 
könne. Es gebe immer wieder Exhibitionisten, die ge
radezu unter einem unbezwingbaren Drang handelten. 
Zum Abschluß seines Vortrags hob Schwarz hervor, 
daß es erstrebenswert sei, in Zukunft jeden Täter 
eines Sexualdelikts einer fachärztlichen Begutachtung 
zu unterziehen. Dadurch könnten auch bessere Voraus
setzungen für die Prophylaxe und die Therapie ge
schaffen werden.
Mit der Zusammenarbeit zwischen Juristen, Psychia
tern und Psychologen bei der Bekämpfung von Sexual
straftaten beschäftigten sich in einem gemeinsam aus
gearbeiteten Referat Prof. Dr. O r s c h e k o w s k i  (De
kan der Juristischen Fakultät der Karl-Marx-Univer- 
sität Leipzig) und Dr. H a r t i s c h (Institut für Straf
recht der Karl-Marx-Universität Leipzig). Diese Zu
sammenarbeit müsse sich auf folgende Komplexe be
ziehen:
1. Erforschung der Ursachen und Bedingungen der Se
xualkriminalität.
2. Untersuchung der Person des Täters, insbes. der Zu
rechnungsfähigkeit als Voraussetzung strafrechtlicher 
Verantwortlichkeit,
3. Verwirklichung der ausgesprochenen Strafen und 
Erziehungsmaßnahmen, Resozialisierung und Therapie 
des Straffälligen.
Auf Grund einer Analyse von psychiatrischen Gutach
ten im Bezirk Leipzig zur Zurechnungsfähigkeit wie
sen die Verfasser nach, daß nicht immer überzeugend 
belegt werde, warum es sich um verminderte Zurech
nungsfähigkeit handele. Auch hier könne eine Zusam
menarbeit zur Qualifizierung beitragen. Dabei unter
breiteten die Verfasser einige Vorschläge, wie in der 
zukünftigen gesetzlichen Regelung die Zusammenar
beit zwischen Juristen, Psychiatern und Psychologen 
gestaltet sein sollte.
Über Probleme der Täterpersönlichkeit bei Gewaltver
brechen (vorsätzliche Tötung, Raub, Notzucht) refe
rierte Frau M a a ß e n (Staatsanwalt beim General
staatsanwalt der DDR). Ihren Ausführungen lägen Un
tersuchungen in mehreren Bezirken der DDR zu
grunde. Hinsichtlich der Ursachen dieser Gewaltde
likte habe festgestellt werden können, daß sie aus
schließlich in der Existenz der überkommenen Rudi
mente der alten Gesellschaft lägen, in überlebten 
Denk- und Lebensgewohnheiten. Bei den untersuchten 
Tätern habe oftmals die Fehlentwicklung bereits in der 
Kindheitserziehung im Elternhaus begonnen. Die bei 
den Tätern in frühester Jagend durch das Elternhaus 
geduldete bzw. teilweise sogar direkt anerzogene Un
lust zum Lernen ziehe sich wie ein roter Faden durch 
die Persönlichkeitsentwicklung. Wenn auch etwa die 
Hälfte der Täter eine abgeschlossene Berufsausbildung 
habe, so stand zur Tatzeit nur ein geringer Prozent
satz von ihnen in ständiger Arbeit. Kontaktschwäche, 
Haltlosigkeit und Gefühlsarmut lassen sich mit gradu
ellen Unterschieden als psychische Besonderheiten der 
Gewaltverbrecher verallgemeinern.
Eihe nicht unwesentliche Rolle habe im Leben dieser 
Täter der Alkohol gespielt. Bei den untersuchten De-
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